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Hinweis zur Zulassung zur Ab-
schlussprüfung für Medizinische 
Fachangestellte bei Fehlzeiten 
während der Ausbildung

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) legt fest, dass 
eine Zulassung zur Abschlussprüfung erst dann 
möglich ist, wenn die Ausbildungszeit zurückge-
legt wurde. Dabei ist maßgeblich, ob die Ausbil-
dungszeit im Wesentlichen tatsächlich absolviert 
wurde oder ob das Erreichen des Ausbildungsziels 
aufgrund erheblicher Fehltage gefährdet ist. 
Der Berufsbildungsausschuss der Bayerischen 
Landesärztekammer (BLÄK) hat sich in der Sit-
zung vom 21. Februar 2018 erneut mit dieser 
Regelung befasst und diesbezüglich empfohlen, 
dass geringfügige Fehlzeiten auf die Zurückle-
gung der Ausbildungszeit grundsätzlich keinen 
Einfluss haben sollten. Aus Sicht des Berufsbil-
dungsausschusses liegt eine Geringfügigkeit bei 
Fehlzeiten von insgesamt maximal 10 Prozent 
der im Berufsausbildungsvertrag vorgesehe-
nen Ausbildungszeit vor. Maßgeblich für die 
Bewertung sind dabei sowohl die Fehlzeiten in 
der Ausbildungsstätte als auch die Fehlzeiten in 
der Berufsschule. 

Sollten die Fehlzeiten jedoch über die Grenze der 
Geringfügigkeit hinausgehen, muss die BLÄK als 
zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz 
im Rahmen ihres Ermessensspielraums darüber 
entscheiden, ob eine Zulassung zur Abschluss-
prüfung noch möglich ist oder ob die Fehlzeiten 
zunächst nachgeholt werden müssen. Dabei ist 
entscheidend, ob die Fehlzeiten im konkreten 
Einzelfall das Erreichen des Ausbildungsziels ge-
fährden. Bei Fehlzeiten von über sechs Monaten 
kommt eine Prüfungszulassung grundsätzlich 
nicht in Betracht.

Wenn die Zulassung zur Abschlussprüfung einer/
eines Auszubildenden abgelehnt wird, müssen die 
angefallenen Fehlzeiten entsprechend nachgeholt 
werden. Hierfür ist ein Antrag der/des Auszubil-
denden auf Verlängerung der Ausbildungszeit bei 
der BLÄK zu stellen. 

Felix Frühling (BLÄK)

Berichtigung

Im Beitrag „Medizinische Sachverständigen-
gutachten im Arzthaftungsrecht“, Bayerisches 
Ärzteblatt 7-8/2019, Seite 354 f., hat sich ein 
Fehler eingeschlichen.

Richtig ist, dass Martin Ramm ehrenamtliches 
entscheidungsbefugtes Mitglied der Gutachter-
stelle für Arzthaftungsfragen bei der Bayerischen 
Landesärztekammer ist.

Seit 1. Juli 2009 gibt es in Bayern den TUM-Lehrstuhl für Allgemeinmedizin. In zehn Jahren Auf-
bauarbeit hat das Fach deutlich an Profil gewonnen und sich einen festen und anerkannten Platz 
in der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München (TUM) erobert. Beim Festakt 
dabei: Dr. Wolfgang Krombholz, Vorsitzender des Vorstandes der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns; Dr. Markus Beier, Landesvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes; Professor Dr. 
Antonius Schneider, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin; Dr. Irmgard Stippler, Vorsitzende 
des Vorstands der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse; Dr. Gerald Quitterer, Präsident der Bayeri-
schen Landesärztekammer; Ministerialrätin Dr. Stefanie Spieckenbaum, Bayerisches Staatsminis-
terium für Gesundheit und Pflege; und Professor Dr. Peter Henningsen, Dekan der Medizinischen 
Fakultät der TUM (v. li.).

Dagmar Nedbal (BLÄK)

10 Jahre Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an der TUM

Gesundheitsförderung und Prävention

Die Baye ri  sche Landes  ärz te  kam  mer (BLÄK) veran  stal tet vom 27. bis
29. Novem  ber 2019 im Ärztehaus Bayern in München das Semi  nar 
„Gesun d heits   för  de rung und Präven tion“. Themen sind unter ande rem:

» Krank heits   mo  delle und ihre Rele vanz für die Präven tion
» Verän  de run  gen des Krank heits   ge  sche hens
» Präven ti  ons  de  fi  ni tio  nen und -konzepte
» Gesun d heits   ver  hal ten und ärzt  li che Bera tung
» Risi  ko fak to ren und protek tive Fakto ren in der Krank heits  ent s te hung
» Gesun d heits   för  de rung und Präven tion in verschie  de  nen Alter s  grup  pen
» Arbeitss  pe  zi  fi  sche Rahmen  be  din  gun  gen und Inter  ven ti  onss tra te  gien

Dieses Semi  nar basiert auf der struk tu rier ten curri  cu la ren Fort  bil  dung „Gesun d heits   för  de-
rung und Präven tion“ (24 Fort  bil  dungs   stun  den) der Bunde  särz te  kam  mer (2008) und wird von 
der BLÄK mit einem Betrag von 7.000 Euro unter  stützt. Weitere Infos zum Semi  nar und zur 
Anmel  dung finden Sie unter www.blaek.de Þ Fortbildung Þ Semi nare und Veran  stal tun  gen 
Þ Gesundheitsförderung und Prävention.

Wo: Ärztehaus Bayern, Mühlbaurstraße 16, 81677 München
Wann: 27. bis 29. November 2019 (jeweils 9.00 bis 17.00 Uhr)


